
 

 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV.NRW S. 
547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2024 (GV. 
NRW. S. 1222) hat die Universität Duisburg-Essen fol-
gende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang für das Lehramt an Grundschulen an der Universität 
Duisburg-Essen vom 06.12.2011 (Verkündungsblatt Jg. 9, 
2011 S. 825 / Nr. 116), zuletzt geändert durch Artikel I der 
dritten Änderungsordnung vom 31. Juli 2018 (Verkün-
dungsblatt Jg. 16, 2018 S. 439 / Nr. 89), wird wie folgt ge-
ändert: 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „oder im Um-
laufverfahren durchführen“ gestrichen. 

b. In Absatz 8 werden die Sätze 3 bis 8 angefügt: 

„Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können in 
elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vide-
okonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektro-
nischer Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft 
die oder der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses können auch als Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren durch 
schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-
Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder Video-
konferenzen oder unter Nutzung anderer elektronischer 
Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn kein 
Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht 
der Zustimmung zur Form der Beschlussfassung 

gleich. Die in einem solchen Verfahren gefassten Be-
schlüsse sind unverzüglich zu protokollieren.“ 

 

 

Artikel II 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Ge-
samtschulen an der Universität Duisburg-Essen vom 
06.12.2011 (Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 839 / 
Nr. 117), zuletzt geändert durch Artikel II der zweiten Än-
derungsordnung vom 31. Juli 2018 (Verkündungsblatt Jg. 
16, 2018 S. 439 / Nr. 89), wird wie folgt geändert: 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

c. In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „oder im Um-
laufverfahren durchführen“ gestrichen. 

d. In Absatz 8 werden die Sätze 3 bis 8 angefügt: 

„Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können in 
elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vide-
okonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektro-
nischer Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft 
die oder der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses können auch als Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren durch 
schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-
Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder Video-
konferenzen oder unter Nutzung anderer elektronischer 
Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn kein 
Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht 
der Zustimmung zur Form der Beschlussfassung 
gleich. Die in einem solchen Verfahren gefassten Be-
schlüsse sind unverzüglich zu protokollieren.“ 
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Artikel III 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang für das Lehramt an Gymnasien- und Gesamtschulen 
an der Universität Duisburg-Essen vom 06.12.2011 (Ver-
kündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 853 / Nr. 118), zuletzt geän-
dert durch Artikel III der zweiten Änderungsordnung vom 
31. Juli 2018 (Verkündungsblatt Jg. 16, 2018 S. 439 / Nr. 
89), wird wie folgt geändert: 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

e. In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „oder im Um-
laufverfahren durchführen“ gestrichen. 

f. In Absatz 8 werden die Sätze 3 bis 8 angefügt: 

„Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können in 
elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vide-
okonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektro-
nischer Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft 
die oder der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses können auch als Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren durch 
schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-
Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder Video-
konferenzen oder unter Nutzung anderer elektronischer 
Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn kein 
Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht 
der Zustimmung zur Form der Beschlussfassung 
gleich. Die in einem solchen Verfahren gefassten Be-
schlüsse sind unverzüglich zu protokollieren.“ 

 

 

Artikel IV 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang für das Lehramt an Berufskollegs an der Universität 
Duisburg-Essen vom 06.12.2011 (Verkündungsblatt Jg. 9, 
2011 S. 867 / Nr. 119), zuletzt geändert durch Artikel IV der 
zweiten Änderungsordnung vom 31. Juli 2018 (Verkün-
dungsblatt Jg. 16, 2018 S. 439 / Nr. 89), wird wie folgt ge-
ändert: 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

g. In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „oder im Um-
laufverfahren durchführen“ gestrichen. 

h. In Absatz 8 werden die Sätze 3 bis 8 angefügt: 

„Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können in 
elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vide-
okonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektro-
nischer Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft 
die oder der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses können auch als Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren durch 
schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-
Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder Video-
konferenzen oder unter Nutzung anderer elektronischer 
Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn kein 
Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht 

der Zustimmung zur Form der Beschlussfassung 
gleich. Die in einem solchen Verfahren gefassten Be-
schlüsse sind unverzüglich zu protokollieren.“ 

 

 

Artikel V 

Die Gemeinsame Prüfungsordnung für den Masterstudien-
gang für das Lehramt Sonderpädagogische Förderung an 
der Universität Duisburg-Essen vom 13.06.2022 (Verkün-
dungsanzeiger Jg. 20, 2022 S. 361 / Nr. 82) wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

i. In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „oder im Um-
laufverfahren durchführen“ gestrichen. 

j. In Absatz 7 werden die Sätze 3 bis 5 durch die Sätze 
3 bis 8 ersetzt: 

„Die Sitzungen des Prüfungsausschusses können in 
elektronischer Kommunikation, insbesondere per Vide-
okonferenz stattfinden. Beschlüsse können in elektro-
nischer Form gefasst werden. Die Entscheidung trifft 
die oder der Vorsitzende. Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses können auch als Abstimmungsverfahren 
außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren durch 
schriftliche Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-
Mail oder in besonderen Fällen in Telefon- oder Video-
konferenzen oder unter Nutzung anderer elektronischer 
Kommunikationsverfahren gefasst werden, wenn kein 
Mitglied des Gremiums der Beschlussfassung wider-
spricht. Die Teilnahme an der Beschlussfassung steht 
der Zustimmung zur Form der Beschlussfassung 
gleich. Die in einem solchen Verfahren gefassten Be-
schlüsse sind unverzüglich zu protokollieren.“ 

 

 

Artikel VI 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsanzeiger der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Bildungswissenschaften vom 15.10.2025, 
der Fakultät für Biologie vom 27.11.2025, der Fakultät für 
Chemie vom 21.10.2025, der Fakultät für Geisteswissen-
schaften vom 15.10.2025, der Fakultät für Gesellschafts-
wissenschaften vom 19.11.2025, der Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften vom 24.09.2025, der Fakultät für Ma-
thematik vom 5.11.2025 und der Fakultät für Physik vom 
5.11.2025. 
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Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt, oder 
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 
 
 

Duisburg und Essen, den 09. Dezember 2025 

 

 

Für die Rektorin 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler  

Ulf Richter 
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